
 

 

   

Sportplatz und Vereinsheim 
Waldsportplatz 
Gartenstraße 
35325 Mücke 
 06400 7448 

1. Vorsitzender 
Johannes Loth  
Kirschgartener Straße 30  
35325 Mücke 
 0152 52420063 

Bankverbindungen 
Bank: Volksbank Mittelhessen 
IBAN: DE 29513900000096024606 
BIC: VBMHDE5F 

 

 BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der TSG 1911/21 Nieder-Ohmen e.V. 

zum     (Eintrittsdatum) und erkenne die Satzung1 des Vereines an. 

 

 

Name:       Vorname:      

 

Geburtsdatum:    Heiratsdatum:     

 

Telefon:     E-Mail:      

 

Straße, Hausnummer:         

 

Postleitzahl:     Ort:        

 

Abteilung:     

 

Bei minderjährigem Mitglied Angaben eines Erziehungsberechtigten: 

 

Name:     Vorname:     

 
Hiermit nehme ich folgende Halbjahresbeiträge und die sofortige Fälligkeit der 

einmaligen Beitrittsgebühr von 20,00 € zur Kenntnis: 

 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre:        15,00 €  

Erwachsene:                                               22,50 €  

Familienbeitrag*:                                        45,00 € 
* zwei Erwachsene + 1 Kind, jedes weitere Kind ist beitragsfrei

 
1 Die Satzung hängt in Auszügen dieser Beitrittserklärung an und wird Ihnen bei Bedarf gerne vom 

Vorstand ausgehändigt. 

SEPA-Lastschriftenmandat 
 

Gläubiger-ID TSG Nieder-Ohmen e.V.: DE17ZZZ00000087448 

 

Hiermit ermächtige ich die TSG Nieder-Ohmen e.V. widerruflich die laufenden 

Beiträge halbjährlich zum 01. April und zum 01. Oktober von meinem Girokonto 

mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der TSG Nieder-Ohmen e.V. auf 

mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

Name, Vorname des Kontoinhabers:        

 

Straße, Hausnummer des Kontoinhabers:       

 

Postleitzahl, Ort des Kontoinhabers:        

 
IBAN:   DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  

 

BIC:    _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _  
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Ort, Datum Unterschrift 

(Bei minder-jährigem Mitglied 

des Erziehungsberechtigten) 

Auszug aus der Satzung der TSG 1911/21 Nieder-Ohmen e.V. 

 

§ 7 

Erwerb der Mitgliedschaft 

 

Über die Aufnahme, die schriftlich zu beantragen ist, entscheidet der Vorstand. Die 

Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Der Vorstand ist 

berechtigt, die Aufnahme von der Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, dass keine 

Bedenken gegen die sportliche Betätigung bestehen, abhängig machen. Bei 

Aufnahme kann eine einmalige Aufnahmegebühr erhoben werden. 

 

 

 

§ 8 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet: 

 

1. durch Tod 

2. durch Austritt, der nur schriftlich für den Schluss eines Kalenderjahres bzw. 

Kalendervierteljahres zulässig und spätestens 6 Wochen zuvor zu erklären ist. 

(bei Kündigung vor dem 30.06. ist der Beitrag für das 1. Halbjahr noch zu 

entrichten, bei Kündigung zum 31.12. ist der gesamte Jahresbeitrag fällig) 

3. durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis wenn ein Mitglied 

a. 12 Monate mit der Entrichtung der Vereinsbeiträge in Verzug ist und 

trotz erfolgter schriftlicher Mahnung die Rückstände nicht bezahlt hat. 

b. sonstige finanzielle Verpflichtungen dem Verein gegenüber nicht 

erfüllt hat 

c. durch Ausschluss 

 

 

 

 

 

§ 10 

Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet 

 

1. den Verein in seinen sportlichen Bestrebungen zu unterstützen 

2. den Anordnungen des Vorstandes und der von ihm bestellten Organe in 

allen Vereinsangelegenheiten, den Anordnungen der Abteilungsleiter und 

Spielführer in den betreffenden Sportangelegenheiten Folge zu leisten 

3. die Beiträge pünktlich zu zahlen 

4. das Vereinseigentum schonend und pfleglich zu behandeln 

5. auf Verlangen des Vorstandes ein Unbedenklichkeits-Attest eines Arztes 

vorzulegen 

 

 

§ 11 

Mitgliedsbeiträge 

 

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung 

(Generalversammlung) festgesetzt. Sonderbeiträge können als Umlage nur auf 

Beschluss einer Mitgliederversammlung erhoben werden und zwar nur für Zwecke, 

die der Erfüllung der gemeinnützigen Vereinsaufgaben dienen. Darüber hinaus kann 

eine Abteilung einen Abteilungsbeitrag erheben und verwalten. 


